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„Die für alle Bundesländer als Grundlage dienende Musterrichtlinie für die Förderung, an der 
auch wir uns orientieren werden, führt die AV als eine Option auf. Wir werden dies für die För-
derrichtlinie des Landes aus Gründen der Bundeseinheitlichkeit übernehmen. Die Verantwortung 
der Prüfung, ob im Einzelfall die AV ein beihilferechtlicher Weg sein kann, liegt insofern bei der 
beihilfegebenden Stelle.“ 
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